
 
 
 

 
Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG der 

a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung 
 zum Deutschen Corporate Governance Kodex  

 
 
Den vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des Bundesanzeigers am 2. Juli 2010 
bekannt gemachten Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance 
Kodex“ in der Kodexfassung vom 26. Mai 2010 wurde und wird durch die a.a.a aktiengesellschaft 
allgemeine anlageverwaltung (nachfolgend „a.a.a. ag“) seit der letzten Entsprechenserklärung vom 
Juni 2010 mit den folgenden Abweichungen entsprochen. Für den Zeitraum seit der letzten Ent-
sprechungserklärung im Juni 2010 bis zum 2. Juli 2010 bezieht sich die nachfolgende Erklärung 
auf die Kodex-Fassung vom 18. Mai 2009.  
  

 
1. Ziffer 3.8 Absatz 2 Satz 2: „In einer D&O-Versicherung für den Aufsichtsrat soll ein ent-

sprechender Selbstbehalt vereinbart werden.“ 
 

Dieser Empfehlung wurde und wird nicht gefolgt. Die a.a.a. ag hat eine D&O (Directors and 
Officers)-Versicherung für den Aufsichtsrat ohne spezifischen Selbstbehalt abgeschlossen. 
Ein Selbstbehalt ist unseres Erachtens weder geeignet noch notwendig, um die Mitglieder 
des Aufsichtsrats zu pflichtgemäßem Handeln anzuhalten.  
 

2. Ziffer 4.1.5: „Der Vorstand soll bei der Besetzung von Führungsfunktionen im Unternehmen 
auf Vielfalt (Diversity) achten und dabei insbesondere eine angemessene Berücksichtigung 
von Frauen anstreben.“ 

 
 Bei Besetzung von Führungsfunktionen der a.a.a. ag achtet der Vorstand ausschließlich 

auf die fachliche und persönliche Qualifikation der jeweiligen Bewerberinnen und Bewer-
ber. Vor dem Hintergrund der geringen Mitarbeiterzahl, der besonderen Eigentümerstruktur 
und der Fokussierung der Geschäftstätigkeit der a.a.a. ag auf den Raum Frankfurt am 
Main erachtet es der Vorstand für nicht zielführend, eine Führungsfunktion nur deshalb mit 
einer bestimmten Bewerberin bzw. einem bestimmten Bewerber zu besetzen, um auf Viel-
falt zu achten oder eine besondere Berücksichtigung von Frauen sicherzustellen.  

 
3. Ziffer 4.2.3 Absatz 2: „Die Vergütungsstruktur ist auf eine nachhaltige Unternehmensent-

wicklung auszurichten. Die monetären Vergütungsteile sollen fixe und variable Bestandteile 
umfassen. Der Aufsichtsrat hat dafür zu sorgen, dass variable Vergütungsteile grundsätz-
lich eine mehrjährige Bemessungsgrundlage haben. Sowohl positiven als auch negativen 
Entwicklungen soll bei der Ausgestaltung der variablen Vergütungsteile Rechnung getra-
gen werden. Sämtliche Vergütungsteile müssen für sich und insgesamt angemessen sein 
und dürfen insbesondere nicht zum Eingehen unangemessener Risiken verleiten.“ 
 

 Dieser Empfehlung wurde und wird nicht vollständig gefolgt. Die a.a.a. ag hat mit dem zum 
1. Januar 2010 neu bestellten Vorstandsmitglied eine ausschließlich fixe Vergütung verein-
bart, weil dies von der a.a.a. ag im Hinblick auf die Situation der a.a.a. ag und die Person 
des Vorstandsmitglieds für angemessen angesehen wird. Die Vergütung des anderen Vor-
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standsmitglieds umfasst neben einer fixen Vergütung auch eine variable Vergütung in 
Form einer jährlich zahlbaren Tantieme, die der Aufsichtsrat für das abgelaufene Ge-
schäftsjahr unter Berücksichtigung des Ergebnisses und der wirtschaftlichen Lage nach 
pflichtgemäßem Ermessen festsetzt. Des Weiteren entscheidet der Aufsichtsrat über eine 
Sondervergütung für eine außerordentliche Leistung des betreffenden Vorstandsmitglieds 
nach billigem Ermessen. Eine darüber hinausgehende Berücksichtigung positiver wie ne-
gativer Entwicklungen erfolgt nicht.  

 
4. Ziffer 4.2.3 Abs. 4 DCGK: „Bei Abschluss von Vorstandsverträgen soll darauf geachtet 

werden, dass Zahlungen an ein Vorstandsmitglied bei vorzeitiger Beendigung der Vor-
standstätigkeit ohne wichtigen Grund einschließlich Nebenleistungen den Wert von zwei 
Jahresvergütungen nicht überschreiten (Abfindungs-Cap) und nicht mehr als die Restlauf-
zeit des Anstellungsvertrages vergüten. Für die Berechnung des Abfindungs-Caps soll auf 
die Gesamtvergütung des abgelaufenen Geschäftsjahres und gegebenenfalls auch auf die 
voraussichtliche Gesamtvergütung für das laufende Geschäftsjahr abgestellt werden.“ 

 
 Die Dienstverträge der Mitglieder des Vorstands enthalten keine Abfindungsregelungen für 

den Fall einer vorzeitigen Beendigung der Vorstandstätigkeit ohne wichtigen Grund. Derar-
tige Abfindungsregelungen widersprächen dem von der a.a.a. ag im Einklang mit dem Ak-
tiengesetz praktizierten Konzept, die Dienstverträge der Vorstandsmitglieder regelmäßig 
für die Dauer der Bestellungsperiode abzuschließen. Eine vorzeitige Beendigung des 
Dienstvertrags ohne einen wichtigen Grund kann regelmäßig nur durch einvernehmliche 
Aufhebung erfolgen. Selbst wenn der Aufsichtsrat auf einer Vereinbarung eines Abfin-
dungs-Cap in den Dienstverträgen besteht, ist damit nicht ausgeschlossen, dass beim 
Ausscheiden über das Abfindungs-Cap verhandelt wird. Eine solche vorab getroffene Ver-
einbarung könnte zudem den konkreten Umständen, die später zu einer vorzeitigen Been-
digung der Vorstandstätigkeit führen, und der übrigen Situation des Einzelfalls zum Zeit-
punkt der vorzeitigen Beendigung nicht hinreichend Rechnung tragen. Gleichwohl beab-
sichtigt die a.a.a. ag im Falle einer vorzeitigen Beendigung der Vorstandstätigkeit ohne 
wichtigen Grund, die Empfehlung aus dem DCGK zu berücksichtigen. 

 
5. Ziffer 5.1.2 Absatz 1 Satz 2: „Bei der Zusammensetzung des Vorstands soll der Aufsichts-

rat auch auf Vielfalt (Diversity) achten und dabei insbesondere eine angemessene Berück-
sichtigung von Frauen anstreben.“ 

 
 Bei der Zusammensetzung des Vorstands der a.a.a. ag achtet der Aufsichtsrat ausschließ-

lich auf die fachliche und persönliche Qualifikation der jeweiligen Kandidatinnen und Kan-
didaten. Vor dem Hintergrund, dass der Vorstand der a.a.a. ag derzeit aus nur zwei Mit-
gliedern besteht sowie der besonderen Eigentümerstruktur der a.a.a. ag und der Fokussie-
rung ihrer Geschäftstätigkeit auf den Raum Frankfurt am Main, erachtet es der Aufsichtsrat 
für nicht zielführend, eine bestimmte Person als Vorstand zu bestellen oder nicht zu bestel-
len, um bestimmte Vielfaltskriterien einzuhalten oder eine besondere Berücksichtigung von 
Frauen sicherzustellen. 
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6. Ziffer 5.3.1 Satz 1: „Der Aufsichtsrat soll abhängig von den spezifischen Gegebenheiten 
des Unternehmens und der Anzahl seiner Mitglieder fachlich qualifizierte Ausschüsse bil-
den.“ 

 
Dieser Empfehlung wurde und wird nicht gefolgt. Die Bildung von Ausschüssen ist in An-
betracht des derzeit aus drei Personen bestehenden Aufsichtsrats nicht sinnvoll. Vielmehr 
erscheint bei einem Plenum dieser Größe eine Diskussion unter Beteiligung aller Mitglieder 
vorzugswürdig. Bei einer Erweiterung des Aufsichtsrates wird die Erfüllung dieser Rege-
lung erneut geprüft. 
 

7. Ziffer 5.3.2 Satz 1 und Satz 2: „Der Aufsichtsrat soll einen Prüfungsausschuss (Audit 
Committee) einrichten, der sich insbesondere mit Fragen der Rechnungslegung, des Risi-
komanagements und der Compliance, der erforderlichen Unabhängigkeit des Abschluss-
prüfers, der Erteilung des Prüfungsauftrags an den Abschlussprüfer, der Bestimmung von 
Prüfungsschwerpunkten und der Honorarvereinbarung befasst. Der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses soll über besondere Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung 
von Rechnungslegungsgrundsätzen und internen Kontrollverfahren verfügen.“ 
 
Dieser Empfehlung wurde und wird aus den unter der vorgenannten Nr. 6 genannten Er-
wägungen nicht gefolgt. Da kein Prüfungsausschuss besteht, gibt es auch keinen Vorsit-
zenden eines solchen Ausschusses. 
 

8. Ziffer 5.3.3: „Der Aufsichtsrat soll einen Nominierungsausschuss bilden, der ausschließlich 
mit Vertretern der Anteilseigner besetzt ist und dem Aufsichtsrat für dessen Wahlvorschlä-
ge an die Hauptversammlung geeignete Kandidaten vorschlägt.“ 

 
Dieser Empfehlung wurde und wird aus den unter der vorgenannten Nr. 6 genannten Er-
wägungen nicht gefolgt. Im Übrigen besteht bereits das Aufsichtsratsplenum ausschließlich 
aus Vertretern der Anteilseigner. 
 

9. Ziffer 5.4.1 Absatz 2 und Absatz 3: „Der Aufsichtsrat soll für seine Zusammensetzung kon-
krete Ziele benennen, die unter Beachtung der unternehmensspezifischen Situation die in-
ternationale Tätigkeit des Unternehmens, potentielle Interessenkonflikte, eine festzulegen-
de Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder und Vielfalt (Diversity) berücksichtigen. Diese 
konkreten Ziele sollen insbesondere eine angemessene Beteiligung von Frauen vorsehen. 
Vorschläge des Aufsichtsrats an die zuständigen Wahlgremien sollen diese Ziele berück-
sichtigen. Die Zielsetzung des Aufsichtsrats und der Stand der Umsetzung sollen im Cor-
porate Governance Bericht veröffentlicht werden.“ 

 
 Der Aufsichtsrat hat keine konkreten Ziele für seine Zusammensetzung benannt. Bei der 

Zusammensetzung des Aufsichtsrats der a.a.a. ag und der entsprechenden Wahlvorschlä-
ge achtet der Aufsichtsrat ausschließlich auf die fachliche und persönliche Qualifikation der 
jeweiligen Kandidatinnen und Kandidaten. Vor dem Hintergrund, dass der Aufsichtsrat sat-
zungsgemäß aus nur drei Mitgliedern besteht sowie der besonderen Eigentümerstruktur 
der a.a.a. ag und der Fokussierung ihrer Geschäftstätigkeit auf den Raum Frankfurt am 
Main, erachtet es der Aufsichtsrat für nicht zielführend, eine bestimmte Person zur Wahl 
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als Aufsichtsratsmitglied vorzuschlagen oder nicht vorzuschlagen, um bestimmte Kriterien 
einzuhalten oder eine besondere Berücksichtigung von Frauen sicherzustellen. Des Weite-
ren ist für Aufsichtsratsmitglieder auch keine Altersgrenze festgesetzt, da nach Auffassung 
von Vorstand und Aufsichtsrat der a.a.a. ag die Leistungsfähigkeit der Aufsichtsratsmitglie-
der nicht vom Erreichen einer unflexiblen Altersgrenze abhängig ist. Der a.a.a. ag soll auch 
weiterhin die Expertise erfahrener Aufsichtsratsmitglieder zur Verfügung stehen. Da keine 
Zielsetzung für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats besteht, können im Corporate Go-
vernance Bericht auch keine entsprechenden Ausführungen gemacht werden.  

 
10. Ziffer 7.1.2 Satz 3: „Der Konzernabschluss soll binnen 90 Tagen nach Geschäftsjahresen-

de, die Zwischenberichte binnen 45 Tagen nach Ende des Berichtszeitraums, öffentlich 
zugänglich sein.“ 

 
Dieser Empfehlung wurde und wird nicht entsprochen. Nach Auffassung von Vorstand und 
Aufsichtsrat der a.a.a. ag tragen die gesetzlichen Fristen für die Veröffentlichung des Kon-
zernabschlusses und der Zwischenberichte dem Bedürfnis nach Transparenz hinreichend 
Rechnung. 
 

 
Frankfurt am Main, im April 2011 
 
Aufsichtsrat und Vorstand 
a.a.a. ag 

 


